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1. Vertragsgrundlage
Der Vertrag zwischen den Parteien kommt ausschließlich auf der Grund-
lage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande. Entgegenste-
hende Vereinbarungen bedürfen einer individuellen schriftlichen Ver-
einbarung.

2. Angebote / Preise / Vertragsabschluss
Sämtliche angegebenen Preise sind freibleibend und unverbindlich.
Es gilt der am Liefertag mitgeteilte Preis, gegebenenfalls zuzüglich Liefer-
u. Versandkosten. Individuell erarbeitete Angebote behalten 30 Tage ihre
Gültigkeit wenn nicht im Angebot etwas anderes bestätigt ist, sons-
tige Angebote sind freibleibend. In den Angeboten benannte Montage-
preise sind freibleibend und werden zum Abschluss der Baustelle nach
Aufmaß berechnet, sofern kein Festpreis vereinbart ist. Ein Vertrag
kommt durch fristgerechte Annahme eines schriftlichen Angebots,
mit der schriftlichen Auftragsbestätigung, der Zahlung der Rechnung o-
der spätestens durch Lieferung der Ware zustande. Hinsichtlich der in
Prospekten enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen und Beschreibun-
gen behält sich die ISYS GmbH handelsübliche Abweichungen vor,
durch die die Verwendung zu dem vertragsgemäßen Gebrauch
nicht eingeschränkt wird, ohne dass der Kunde Ansprüche hieraus
herleiten kann. Bei den Inhalten dieser Prospekte und aller Be-
schreibungen, sowie Erklärungen im Zusammenhang mit diesem
Vertrag handelt es sich im Zweifel weder um die Übernahme einer
Garantie, noch die Abgabe einer Zusicherung. Im Zweifel sind
nur ausdrückliche schriftliche Erklärungen von der ISYS GmbH
über die Übernahme einer Garantie maßgeblich. Bei Verträgen mit Fest-
preisbindung steht der ISYS GmbH ein Leis tungsverweige-
rungsrech t zu, so l l te s ich d ie Zahlungsfähigkeit des Kunden
nach Vertragsschluss wesentlich verschlechtern und die zu erbringende
Zahlung hierdurch gefährdet werden.

3. Widerrufsrecht
Der Kunde kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) seine Vertragserklä-
rungen widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Be-
lehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
ISYS - Innovative Systemtechnik GmbH, Im Slieper 38, 31848
Bad Münder, PC-Fax: +49 03222 956 50 17, email: gmbh@isys-
gmbh.eu. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beider-
seits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Kann eine bereits
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in ver-
schlechtertem Zustand zurückgewährt werden, muss der Kunde insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Diese Wertsersatzpflicht kann dadurch vermie-
den werden, dass die Sache nicht wie Eigentum in Gebrauch genommen
und alles unterlassen wird, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversand-
fähige Sachen sind zurückzusenden. Der Kunde hat die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der Bestellten ent-
spricht und wenn der Bestellwert einen Betrag von 40,00 EUR nicht über-
steigt. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei dem Kunden kostenfrei abgeholt.
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Waren, die nach Kundenspezifika-
tion konfiguriert oder angefertigt wurden.

4. Lieferzeiten / Lieferverzug/ Unmöglichkeit / Versand / Ge-
fahrtragung

Lieferungen erfolgen ab Lager/Sitz des jeweiligen Lieferanten auf Rech-
nung des Kunden. Liefertermine / Lieferfristen sind nur dann verbindlich,
wenn dies schriftlich fixiert worden ist. Die ISYS GmbH haftet bei Ver-
zögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahr-
lässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen der
Verzögerung der Leistung wird die Haftung für den Schadener-
satz neben der Leistung auf 5% und für den Schadenersatz statt
der Leistung auf 10% des Wertes der Lieferung begrenzt. Weitergehende
Ansprüche des Kunden sind - auch nach Ablauf

einer gesetzten Frist zur Leistung - ausgeschlossen. Die vorstehende
Begrenzung gilt nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Soweit die Leistung un-
möglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadenersatz nach den gesetzli-
chen Bestimmungen zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der An-
spruch des Kunden auf Schadenersatz neben oder statt der Leis-
tung und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 10% des Wertes
desjenigen Teils der Leistung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ge-
nutzt werden kann. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Un-
möglichkeit der Leistung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet
wird. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unbe-
rührt.
Lieferfristen verlängern sich angemessen, wenn höhere Gewalt oder an-
dere von der ISYS GmbH nicht zu vertretende Hindernisse vorlie-
gen. Die ISYS GmbH übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Dies be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Ab-
schlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits den Liefer-
gegenstand nicht erhält. Die ISYS GmbH wird den Kunden unverzüg-
lich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes
informieren und im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleis-
tung dem Kunden unverzüglich erstatten.
Die ISYS GmbH ist zu Teillieferungen einzelner Vertragsgegen-
stände gegen gesonderte Rechnungsstellung berechtigt. Soweit eine
Übersendung der Ware vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr des
Kunden, auch hinsichtlich eines zufälligen Unterganges. Während
des Transports wird die Ware auf Wunsch des Kunden auf seine Rech-
nung versichert.
Wird der Versand der Lieferung auf Veranlassung des Kunden um mehr
als 2 Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin oder, wenn kein ge-
nauer Liefertermin vereinbart war, nach der Anzeige der Versandbe-
reitschaft von ISYS GmbH verzögert, kann die ISYS GmbH pau-
schal für jeden Monat ein Lagergeld in Höhe von 1 % des Preises des
Liefergegenstandes, höchstens jedoch 10 % berechnen. Dem Kunden
ist der Nachweis gestattet, dass der ISYS GmbH kein Schaden oder
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Der ISYS GmbH
ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

5. Gewährleistung und Haftung
Unsere Produkte entsprechen den zum Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung anerkannten Regeln der Technik und sind nicht mit Fehlern
behaftet, die den Wert oder die Tauglichkeit für den gewöhnlichen
Gebrauch aufheben oder mindern. Der Kunde ist verpflichtet, sofort
bei Übergabe der Ware durch sorgfältige, zumutbare Untersuchun-
gen diese auf Vollständigkeit, Richtigkeit und evtl. Mängel oder
Beschädigungen zu überprüfen. Evtl. Beanstandungen sind auf dem
Lieferschein zu vermerken oder uns innerhalb von 7 Tagen schrift-
lich mitzuteilen. Weiter ist der Kunde verpflichtet, Mängel innerhalb
von 2 Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem er einen solchen Mangel
festgestellt hat, der Firma ISYS GmbH schriftlich anzuzeigen.
Die Mängel sind dabei so detailliert, wie dem Kunden möglich, zu
beschreiben. Diese Regelung stellt keine Ausschlussfrist für die
Mängelrechte des Kunden dar. Eigenmächtiges Nacharbeiten und un-
sachgemäße Behandlung haben den Verlust aller Mängelansprüche
zur Folge. Änderungen in Ausführung, Materialien, Zulieferanten,
Gestaltung und Farbe, die dem technischen Fortschritt dienen oder
durch gegebene Umstände am Produkt durchgeführt werden und die
Funktionalität nicht beeinträchtigen, stellen keine Mängel dar und
sind uns jederzeit vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für
Schäden, die auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung,
fehlerhafte Montage, Beschädigungen auf der Baustelle, fehlerhafte
oder nachlässige Behandlung oder Abnutzung zurückgehen. Ge-
brauchsübliche Einstellarbeiten oder Wartungsarbeiten nach Inbe-
triebnahme fallen nicht unter die Gewährleistung. Soweit die Ware
Mängel im Sinne von § 434 BGB aufweist, hat der Kunde vorrangig



Anspruch auf Nacherfüllung durch - nach seiner Wahl - Beseitigung des
Mangels oder Lieferung einer mangelfreien S a c h e , e s s e i d en n ,
d i e N a c h e r fü l l u n g i s t n u r mi t unverhältnismäßigen Kosten
möglich. Ist die Nacherfüllung danach unverhältnismäßig und verweigert
die ISYS GmbH die Nacherfüllung deshalb oder aus anderen Gründen
oder ist die Nachbesserung zweimal fehlgeschlagen, so stehen dem Kun-
den die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Die Verjährungs-
fristen für die Gewährleistungsansprüche Minderung und Rücktritt
betragen 2 Jahre, für Schadenersatzansprüche wegen Mängeln - gleich
aus welchem Rechtsgrund - ein Jahr.
Die ISYS GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahr-
lässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet die
ISYS GmbH nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuld-
haften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der Man-
gel arglistig verschwiegen wurde oder eine Garantie für die Be-
schaffenheit des Liefergegenstandes übernommen wurde.
Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt. Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechts-
gütern des Kunden ist ganz ausgeschlossen. Die Regelungen der Sätze 3 +
4 dieses Absatzes gelten nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit gehaftet wird oder soweit die ISYS GmbH den Mangel
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit
des Liefergegenstandes übernommen hat. Die Regelung des vorstehen-
den Abs. erstreckt sich auf Schadenersatz neben der Leistung und
Schadenersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ins-
besondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den
Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Ver-
zug bestimmt sich gem. Ziff. 4, die Haftung für Unmöglichkeit gem.
Ziff. 4.
Ergänzend gilt für die Wechselrichter:
Die Gewährleistung beinhaltet die kostenlose Reparatur oder Ersatz der
Wechselrichter, an denen Schäden auftreten, die nachweisbar auf einen
Materialmangel und / oder einen Produktionsfehler beruhen. Hiervon aus-
genommen sind: Mängel aufgrund fehlendem oder nicht vollständig aus-
gefülltem Inbetriebnahme- und Messprotokoll durch einen Fachbetrieb
(z.B. einen durch einen Elektromeister geführten Betrieb); unsachge-
mäße/fehlerhafte Behandlung (z.B. Überlastung) oder/und unsachge-
mäße/fehlerhafte elektrische/mechanische Installation (z.B. resultie-
rend aus einer Installation, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenom-
men wurde); die Nichtbeachtung der Montage- und Anschlussvor-
schriften, sowie der Gebrauchsanweisung; höhere Gewalt (z.B.
Blitzschlag). Ebenso wird eine Haftung für Probleme und Störun-
gen, die vom öffentlichen Stromnetz ausgehen, nicht übernommen.
Gewährleistungsansprüche und Garantieleistungen des Herstellers, die
über die in dieser Ziff. 5 gewährten Gewährleistungsansprüche hinausge-
hen, werden nicht übernommen. Die ISYS GmbH erklärt sich jedoch
bereit, derartige Ansprüche gegenüber dem Hersteller ohne Übernahme ei-
ner Rechtspflicht für den Kunden abzuwickeln.
Für Photovoltaikmodule übernimmt die ISYS GmbH Gewährleistung
gem. Ziff. 5. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auch hier wer-
den Gewährleistungsansprüche und Garantien des Herstellers, s o w e i t
d i e s e ü b e r d i e in d i e s e r Z i f f . 5 . ge wä h r t en Gewährleis-
tungsansprüche hinausgehen, nicht übernommen. Die ISYS GmbH
erklärt sich aber – wiederum ohne Übernahme einer Rechtspflicht – be-
reit, derartige Ansprüche gegenüber dem Hersteller für den Kunden
abzuwickeln. Die Verjährungsfrist beginnt in jedem Fall mit der Abliefe-
rung der Ware.

6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung ist, soweit nicht anders vereinbart, im vollen Umfang bei
Lieferung bzw. Abnahme fällig, im Falle der Vereinbarung der Zahlung
bei Lieferbereitstellung zum Zeitpunkt des Zuganges der Bereitstel-
lungsnachricht von der ISYS GmbH. Zahlung erst auf Rechnungs-
stellung kann nur erfolgen / verlangt werden, wenn dies vertraglich
vereinbart ist. Der Kunde kommt ohne weitere Erklärung 14 Tage nach
dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des

Vorhandenseins von Mängeln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungs-
recht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft
bzw. dem Kunden steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der
Abnahme der Arbeiten zu; in einem solchen Fall ist der Kunde nur zur
Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag in angemes-
senem Verhältnis zu den Mängel und den voraussichtlichen Kosten
der Nacherfüllung (insbesondere einer Mängelbeseitigung) steht. Der
Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln gel-
tend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der
fällige Betrag in keinem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der - mit
Mängeln behaftenden - Lieferung bzw. Arbeiten steht. Die Ablehnung
von Wechseln und Schecks bleibt vorbehalten. Deren Annahme erfolgt
stets erfüllungshalber. Bei Zahlungsverzug ist die ISYS GmbH be-
rechtigt, Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz
der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Dem Kunden ist der Nach-
weis gestattet, dass der ISYS GmbH kein Schaden oder ein wesentlich
niedriger Schaden entstanden ist. Der ISYS GmbH ist der Nachweis ge-
stattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Dies geschieht
unbeschadet weitergehender Rechte und Schadenersatzansprüche. Sollte
die Zahlung auch innerhalb einer gesetzten Nachfrist nicht erfolgen, ste-
hen der ISYS GmbH folgende Rechte zu:
a.) Rücktritt vom Vertrag und Rückgabeverlangen eventuell ge-
lieferter, bzw. noch nicht abgenommener Ware und Geltendma-
chung von Bearbeitungskosten in Höhe von 15 % des Bruttokauf-
preises, wobei der ISYS GmbH der Nachweis gestattet ist, dass ein
höherer Schaden entstanden ist, der dann darüber hinausgehend
geltend gemacht werden kann. Dem Kunden ist wiederum der Nach-
weis gestattet, dass der ISYS GmbH kein Schaden oder ein wesentlich
niedriger Schaden entstanden ist. Soweit der Betroffene Vertrag die Fer-
tigung von projekt- / kundenbezogenen Sonderbauteilen beinhaltet, kön-
nen – bezogen auf die Kosten für die Fertigung dieser Sonderbauteile – in-
soweitige Bearbeitungskosten in Höhe von 20 % des Bruttopreises dieser
Bauteile geltend gemacht werden, wiederum mit dem Vorbehalt für die
ISYS GmbH, dass der Nachweis gestattet ist, dass ein höherer Schaden
entstanden ist und dem Vorbehalt für den Kunden, dass diesem der Nach-
weis gestattet ist, dass der ISYS GmbH kein Schaden oder ein wesent-
lich niedriger S ch ad en en t s t a n d en i s t . b . ) V o rau szah lu n gs -
o d er Sicherheitsleistungsverlangen für noch nicht abgenommene oder
noch zu liefernde Ware und/oder. c.) von sämtlichen (weiteren) nicht abge-
wickelten Verträgen nach fruchtloser Nachfristsetzung zurückzu-
treten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, so-
wie d.) ein externes Inkassoinstitut oder eine Anwaltskanzlei zu
beauftragen. Es ist ausschließlich die ISYS GmbH berechtigt, Zah-
lungsbestimmungen hinsichtlich älterer Verbindlichkeiten des Kunden
vorzunehmen. Eventuell anderslautende Bestimmungen des Kunden sind
unwirksam.

7. Eigentumsvorbehalt / Eigentumsübertragung
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus dem jeweiligen Vertrags-
verhältnis resultierenden und aller weiteren zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses gegen den Kunden bestehenden Forderungen,
behält sich die ISYS GmbH das Eigentum an der Ware vor. Wird die
Ware beim Kunden von dritter Stelle gepfändet, beschlagnahmt
oder sonst in Anspruch genommen, so hat der Kunde unverzüglich dem
Dritten den Eigentumsvorbehalt bekannt zu geben, die ISYS GmbH ist
über die Inanspruchnahme sofort zu unterrichten. Die unter Vorbehalt ge-
lieferte Ware darf der Kunde im Rahmen ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehrs unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußern. Der Kunde tritt
bereits jetzt künftige Forderungen aus der Weiterveräußerung der unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware im jeweiligen Rechnungswert bis zur
vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen an die ISYS GmbH
zur Sicherheit an diese ab. Die ISYS GmbH nimmt diese Abtretung
hiermit an. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere
bei Zahlungsverzug, ist die ISYS GmbH auch ohne Fristsetzung berech-
tigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und/oder vom
Vertrag zurückzutreten; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Her-
ausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklä-
rung der ISYS GmbH, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

8. Erfüllungsort / anwendbares Recht



Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz der Firma ISYS GmbH. Es
gilt das Recht der BRD.

9. Sonstiges
Ist eine der vorbezeichneten Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam, wird die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen hiervon
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige
Regelung als vereinbart, die in rechtlicher und wirtschaftlicher
Hinsicht der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Daten des Kunden, die den Geschäftsverkehr mit diesem betreffen,
werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.


